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Rechtsgrundlage 
 
Nach § 13a Baugesetzbuch kann die Aufstellung eines Bebauungsplans, der die Wiedernutzbar-
machung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung zum 
Ziel hat, im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Die geordnete städtebauliche Ent-
wicklung darf dabei nicht beeinträchtigt werden. 
 
Die dem Bebauungsplan entgegenstehenden Darstellungen im Flächennutzungsplan werden mit 
Inkrafttreten des Bebauungsplans obsolet. Der Flächennutzungsplan muss daher im Wege der 
Berichtigung angepasst werden (§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). 
 
Die Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschriften über die Aufstel-
lung von Bauleitplänen keine Anwendung finden. Sie erfolgt ohne Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung und ohne Umweltprüfung, beinhaltet keinen Umweltbericht und bedarf nicht der Ge-
nehmigung. 
 
 
Planberichtigung 
 
Der technische Fortschritt und die damit verbundene Produktivitätssteigerung im GVZ Hafen ermögli-
chen einen Verzicht auf das dritte Hafenbecken. Auch bei einer kompletten Besiedlung des GVZ Hafen 
ist eine Abwicklung des Wasserverkehrs über die vorhandenen Hafenbecken möglich. Auf Grund des-
sen beantragte die Bayernhafen GmbH & Co. KG die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses für 
das dritte Hafenbecken bei der unteren Wasserbehörde.  
 
Nach Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses ist das bislang im Bebauungsplan nachrichtlich 
übernommene dritte Hafenbecken ohne Festsetzung. Mit der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
3811 stehen diese Flächen, die bislang von einer Bebauung freigehalten wurden, zur Ansiedlung wei-
terer Gewerbebetriebe zur Verfügung. 
 
Es werden folgende Planungsziele verfolgt: 
 

 wirtschaftliche Weiterentwicklung des GVZ Hafen, Nachverdichtung des bestehenden Sondergebie-
tes  

 Schaffung neuer Arbeitsplätze; 

 die Berücksichtigung des Lärmschutzes der angrenzenden Wohnbebauung; 

 die Verringerung der Verkehrsströme durch eine optimale Abwicklung der unterschiedlichen Ver-
kehrsarten. 

 
Dafür wird im Planbereich Sondergebiet Güterverkehrszentrum Hafen festgesetzt. 
 
Diese Festsetzungen können nicht aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg 
entwickelt werden, da dieser den Bereich nach § 5 Abs. 4 BauGB nachrichtlich als Bundeswasser-
straße übernommen hat.  
 

Der FNP wird berichtigt durch die Darstellung Sonderbaufläche/ Hafen-Güterverkehrszentrum. 
 
Im vorliegendem Fall handelt es sich um einen Bebauungsplan für die Nachverdichtung gemäß 
§ 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB. Da darüber hinaus auch alle weiteren in § 13a BauGB genannten Voraus-
setzungen erfüllt sind, wurde das Verfahren im beschleunigten Verfahren durchgeführt. 
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Durch die Anpassung der Darstellung wird die geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt Nürn-
berg nicht beeinträchtigt. 
 
Die 4. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 3811 für ein Gebiet zwischen Hafenstraße, Franken-
schnellweg, Wiener Straße, Main-Donau-Kanal und Südwesttangente (Güterverkehrszentrum 
[GVZ] Hafen) wurde am 27.10.2016 vom Stadtplanungsausschuss der Stadt Nürnberg als Satzung 
beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 14.12.2016. 
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